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schaftliches Morgengebet, vorbereitendes Studium, Frühstück und Kirchenbcsuch

Nach dem nachmittägigen Unterricht findet Bewegung iin Freien statt. Bei.

Spaziergängen sind die Zöglinge stets von einein Lehrer begleitet. Nach dem

Nachtessen liegen dieselben dem Vorbereitnngsstudium ob nn.' um 8^/4 Uhr
wird der Tag mit einem gemeinschastlichen Abendgebet geschloffen. 3m Allge-

iii.inen werden die Zöglinge zn einem anständigen und sittlichen Betragen,
sowie zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten angehalten.

Die HauSwirthschaft wurde von dem Seminarlehrer (H. Strigl) mit

Pünktlichkeit und haushälterischem Sinn geführt. Wie man sich in der Möbli-

rung der Zimm.'r auf's Einfachste, oder vielmehr auf's Unembehrliche

beschränkte, so hielt man sich auch an eine höchst einfache, übrigens gesunde und

genügliche Kost, und zwar nicht bloß aus Gründen materieller Ersparnisse,

sondern auch aus der Rücksicht, die Seminaristen nicht an Verhältnisse zu

gewöhnen, die sie viellci ht im praktischen Leben uicht wieder finden dürften. Dabei

war der Gesundheitszustand derselben höchst befriedigend, was schon ihr
Aeußeres beurkundete. (Schluß folgt.)

Zug. Der Bericht, welchen der Erziehungsrath über das Schulwesen

während dem Jahr 1857 schon im Anfang dieses Jahres abgegeben, veranlaßt
die h. Regierung zu dem Auftrag zu untersuchen: tr. wie bei den Schulen dem

Gesangunterricht Eingang verschafft, und t>. .o>e dem öftern Wechsel der Lehrer

wirksam vorgebogen werden könne.

St. Gallen. Eine Diskussion der evangelischen Lehrerkonferenz übcr

Aufbesserung der Lehrergehalte führte zu dem Beschlüsse, es sei dcr Erziehungs-

rath in einer Eingabe zu ersuchen, er möchte sich dafür verwenden, daß sie

durch den Staat geschehe.

Graubünden. Der Erziehungsrath stellt folgende Bedingungen zum

Eintritt in's bündnerische Lehrerseminar : Die sich Meldenden müssen 1)

Kantonsbürger sein; 2) das 14. Jahr zur Zeit des Eintritts ersüllt haben; 3)
die für den Eintritt iu dcu 2. Cursus der KantonSschule erforderlichen Kenntnisse

besitzen; 4) einen Bürgschcin vom Borstand einer Gemeinde des Kantons

nach gedrucktem Formular, welches von der Kanzlei des Erziehnngsrathcs

bezogen werden kann, beibringen, wodurch jcdc sich verpflichtet, sallS der betreffende

Schullehrerzögling die ihm durch „Verordnung übcr Bildung und
Patentirung der G e m e i n d S s ch u l l e h r e r " auferlegten Obliegenheiten aus

eigener Schuld nicht erfüllte, alsdann sowohl der für hieraus erwachsenden

Erstattnngspflicht in Bezug auf empfangene Stipendien, als auch derjenigen

zur Nachzahlung der erlassenen Schulgelder uach jeweiligen gesetzlichen Vor
schristen statt seiner genug zu thun hat.
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